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men. Über die Begleichung möglicher entstehender Kosten 
sind entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

(6) Der Versammlungsleiter ist verpflichtet, die Deutsche 
Volkspolizei zu informieren, wenn er den störungsfreien Ab
lauf der Versammlung mit eigenen Kräften und Mitteln nicht 
mehr gewährleisten kann.

§4
(1) Versammlungsteilnehmer haben sich so zu verhalten, 

daß von ihnen keine Störungen oder Gewalttätigkeiten aus
gehen und Grundrechte sowie Grundfreiheiten anderer Bür
ger nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Versammlungs
teilnehmer sind verpflichtet, den zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung erhobenen Forderungen des Versammlungsleiters 
oder der in seinem Aufträge handelnden Ordnungskräfte 
Folge zu leisten.

(2) Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, haben 
sich alle Teilnehmer zu entfernen. Den Teilnehmern ist eine 
ungehinderte Entfernung zu gewährleisten.

§5
Ankündigung

(1) Demonstrationen, Kundgebungen, Umzüge oder andere 
Formen der Willensbekundung durch Menschenansammlun
gen im Freien, die außerhalb umfriedeter Grundstücke durch
geführt werden sollen, sind bis spätestens 48 Stunden vor 
ihrer Durchführung durch den Versammlungsleiter schriftlich 
anzukündigen.

(2) Die Ankündigung muß folgende Angaben enthalten:
— Veranstalter und Versammlungsleiter,
— Zweck der Versammlung,
— Ort, Termin und Zeitdauer der Versammlung sowie vor

aussichtliche Teilnehmerzahl.
Wird um Unterstützung ersucht, sind Art und Umfang anzu
geben.

(3) Die Ankündigung hat zu erfolgen für Versammlungen, 
die

a) innerhalb einer Gemeinde oder Stadt stattfinden, beim 
Bürgermeister oder Stadtbezirksbürgermeister, ,

b) sich innerhalb eines Kreises über mehrere Gemeinden 
oder Städte erstrecken, beim Vorsitzenden des Rates des 
Kreises oder Oberbürgermeister,

c) sich über mehrere Kreise erstrecken, bei den Vorsitzen
den der Räte der Kreise, die von der Versammlung be
rührt werden.

(4) Die im Abs. 3 genannten Personen sind befugt, zur Auf
rechterhaltung des öffentlichen Verkehrs, der kommunalen 
Versorgung sowie zur Durchsetzung der Bestimmungen des 
Umwelt-, Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes, des Tier
schutzes und der Hygiene an den Versammlungsleiter schrift
liche Auflagen zu erteilen. Diese sind zu begründen.

Bannmeile
Für die Zeit der Tagungen der Volkskammer, Bezirks- oder 

Kreistage können Versammlungen im Freien, die außerhalb 
umfriedeter Grundstücke durchgeführt werden sollen, in einer 
Entfernung in der Regel bis zu 1 km um den Tagungsort 
(Bannmeile) eingeschränkt oder untersagt werden. Festlegun
gen dazu treffen die Volkskammer, die Bezirks- und Kreis
tage.

Untersagung und Auflösung
§7

(1) Über die gemäß § 2 Abs. 1 verbotenen Versammlungen 
hinaus können Versammlungen untersagt werden, wenn 
diese
— darauf abzielen, garantierte Grundrechte der Bürger zu 

beseitigen oder
— durch Parteien oder Vereinigungen organisiert oder durch

geführt werden, die durch gerichtliche Entscheidung ver
boten worden sind.

(2) Die Entscheidung gemäß Abs. 1 trifft der Vorsitzende des 
für den Versammlungsort zuständigen örtlichen Rates.

§ 8
(1) Wird eine gesetzlich verbotene oder untersagte Ver

sammlung durchgeführt, ist auf Anforderung durch den Vor
sitzenden des zuständigen örtlichen Rates die Deutsche Volks
polizei befugt, sie aufzulösen.

(2) Die Deutsche Volkspolizei ist befugt, zur Abwehr einer 
unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit von Perso
nen, bedeutsame Sachwerte sowie von Terror- oder Gewalt
akten eine Versammlung aufzulösen. Die Entscheidung dar
über trifft der Leiter der zuständigen Dienststelle der Deut
schen Volkspolizei.

§9
Rechtsmittel

(1) Gegen jede nach diesem Gesetz getroffene Verwaltungs
entscheidung steht dem Versammlungsleiter das Rechtsmittel 
der Beschwerde zu. Er ist darüber zu belehren, daß er Be
schwerde einlegen kann.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe 
innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang oder Be
kanntgabe der Entscheidung bei dem zuständigen örtlichen 
Rat, welcher die Entscheidung getroffen hat, einzulegen. Die 
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(3) Über die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 
ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht im vollen Umfange stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist an den Vorsitzenden des übergeordneten örtlichen 
Rates zur Entscheidung weiterzuleiten. Der Einreicher ist dar
über zu informieren. Die abschließende Entscheidung ist in
nerhalb weiterer 2 Wochen zu treffen.

(4) Das Recht der Beschwerde gegen Entscheidungen der 
Deutschen Volkspolizei regelt sich nach den gesetzlichen Be
stimmungen über die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen 
Volkspolizei.1

(5) Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann der Versamm
lungsleiter beim Kreisgericht die Nachprüfung der getroffenen 
Entscheidung im Wege der einstweiligen Anordnung bean-

Zulässigkeit des Gerichtsweges
(1) Gegen jede nach diesem Gesetz getroffene Verwaltungs

entscheidung kann der Versammlungsleiter, nachdem über 
seine Beschwerde auf dem Verwaltungsweg abschließend ent
schieden worden ist, Antrag auf Nachprüfung durch das Ge
richt stellen. Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) Das Gericht kann in der Sache selbst entscheiden.
(3) Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Ge

setzes vom 14. Dezember 1988 über die Zuständigkeit und das 
Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungs
entscheidungen (GBl. I Nr. 28 S. 327).

§ И
' Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich
a) eine Versammlung durchführt, die gemäß § 2 Abs. 1 ver

boten oder gemäß den §§ 6 und 7 untersagt ist,
b) eine ankündigungspflichtige Versammlung ohne Ankün

digung durchführt, obwohl sie ihm bei pflichtgemäßem 
Handeln möglich gewesen wäre,

c) erteilten Auflagen nicht nachkommt,
d) seine Pflichten als Versammlungsleiter gemäß § 3 nicht 

wahrnimmt,
e) der Aufforderung zur Auflösung einer Versammlung 

nicht nachkommt,
kann mit einem Verweis oder einer Ordnungsstrafe bis 500 M 
belegt werden.

1 Z. Z. gilt das Gesetz vom 11. Juni 1968 über die Aufgaben und 
Befugnisse der Deutschen Volkspolizei (GBl. I Nr. 11 S. 232) in der 
Fassung des Gesetzes vom 24. Juni 1971 über die Neufassung von 
Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher 
Orgar j (GBl. I Nr. 3 S. 49) und des Gesetzes vom -14. Dezember 1988 
zur Anpassung von Regelungen über Rechtsmittel der Bürger und 
zu Festlegung der gerichtlichen Zuständigkeit für die Nachprüfung 
vjn Verwaltungsentscheidungen (GBl. I Nr. 28 S. 329).


